
Adresse: Studierendenservice der CAU, 24098 Kiel 
Telefon: 0431/880-4840 
Telefax: 0431/880-3704 
Mail: studservice@uv.uni-kiel.de 

Antrag 
auf Teilnahme an Lehrver-

anstaltungen im Rahmen des

Juniorstudiums

Reichen Sie bitte diesen 
Antrag, versehen mit den 
jeweiligen Unterschriften, im 
Studierendenservice ein. 

Name und Stempel des Gymnasiums, Unterschrift des Schulleiters 

Name, Vorname des Schülers / der Schülerin 

Anschrift 

Geburtsdatum Telefonnummer E-Mail-Adresse Jahrgangsstufe 

Dem oben genannten Schüler /der Schülerin wird die Möglichkeit gegeben, im  
Sommersemester / Wintersemester _____________________ 
an Lehrveranstaltungen der Fächer 

Vor-
lesungs-
Nr.: 

Name des Dozenten Titel der Lehrveranstaltung 
Unterschrift des Dozenten  
(Zustimmung zur Teilnahme an der 
Lehrveranstaltung) 

   

   

   

teilzunehmen. 

________________________________        _______________________________ 
Datum, Unterschrift des Schülers / der Schülerin         ggf. Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Wird von der Verwaltung ausgefüllt! 

Dem Antrag wird zugestimmt 
               � ja       � nein 

 Der Antrag wird 
        � genehmigt       � abgelehnt 

Fakultät  Datum 

Datum Unterschrift des Dekans Unterschrift des Studierendenservice

  



Auszug aus der Einschreibordnung 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: 

§ 27
Juniorstudium für besonders begabte Schülerinnen und Schüler

(1)         Besonders begabte Schülerinnen und Schüler, die von der Schule 
              vorgeschlagen werden und in der Regel die Oberstufe besuchen, können 
              an bestimmten, von der jeweiligen Fakultät zu bezeichnenden  
              Lehrveranstaltungen/Modulen und Prüfungen im Rahmen freier Kapazitäten 
              teilnehmen (Juniorstudium). Die Teilnehmerzahl pro Studiengang ist 
              im Regelfall auf bis zu drei Schülerinnen und Schüler beschränkt. 
              Im Übrigen gelten die Voraussetzungen des § 26 Abs. 2. 

(2)          Das Juniorstudium beginnt in der Regel in einem Wintersemester und 
              dauert ein Jahr. Es kann in Ausnahmefällen mit Zustimmung der 
               Schule verlängert werden. 

(3)          Anteilige einschlägige Studienzeiten und Prüfungsleistungen 
               werden bei einem späteren Studium auf Antrag anerkannt. 

Fristen: 

Für ein Sommersemester: bis zum 31.03. 
Für ein Wintersemester:    bis zum 30.09. 

Gebühren: 

Es werden keine Gebühren erhoben. 

Informationen über die angebotenen Lehrveranstaltungen 
finden Sie im Internet unter: www.univis.uni-kiel.de

Das Vorlesungsverzeichnis ist im Buchhandel erhältlich. 


